
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Das Gesundheits-Beruferegister, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Registrierungspfl icht für den Berufsan-
gehörigen selbst (z. B. Arbeitnehmer)
Für die Ausübung des jeweiligen Gesundheitsbe-
rufes wird die Registrierung für den einzelnen 
Berufsangehörigen (z. B. Arbeitnehmer, Freibe-
rufl er oder ehrenamtlich Tätige) verpfl ichtend 
sein! Als Berufseinsteiger ist man ab dem 1. Juli 
2018 vor Aufnahme der Tätigkeit verpfl ichtet, 
einen Antrag auf Registrierung zu stellen. Wer 
am 1. Juli 2018 bereits berufstätig ist, muss bis 
spätestens 30. Juni 2019 einen entsprechenden 
Antrag stellen. Wird der Antrag nicht rechtzeitig 
gestellt, darf der Beruf nicht mehr ausgeübt 
werden.

Meldepfl icht für 
den Arbeitgeber
Ab 1. Jänner 2018 muss 
der Arbeitgeber bei jeder Neuanmeldung 
zur Sozialversicherung auch die Meldung 
des jeweiligen Gesundheitsberufes (Art 
des Gesundheitsberufs und Dienstort) 
mittels ELDA durchführen. Bereits jetzt 
angestellte Berufsangehörige können 
ebenso ab 1. Jänner 2018 mittels einer 
Änderungs meldung gemeldet werden.

Ab 1. Jänner 2018 muss 
der Arbeitgeber bei jeder Neuanmeldung 

Im neuen Gesundheitsberuferegister sind 
laut Gesetz:

•  Angehörige der Gesundheits- und 
Krankenpfl egeberufe und

•  Angehörige der gehobenen medizinisch-
technischen Dienste

einzutragen. Konkret betroffen sind bio -
medizinische Analytiker, Diätologen, dipl. 
Gesundheits- und Krankenpfl eger, Ergo-
therapeuten, Logopäden, Orthoptisten, 
Pfl egeassistenten, Pfl egefachassis-
tenten, Physiotherapeuten und 
Radiologietechnologen.

Wer muss sich im Gesundheits-
Beruferegister eintragen? Teil 1

Steuern im Bild, Teil 141
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